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Musterbrief für Eltern 
an die MdL im Wahlkreis
Adressen unter:

(http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/xchg/landtag/x/-/www1/abgeordnete_4567.htm)
Änderung SchFG

Sehr geehrter Herr Mustermann,

das Kultusministerium hat eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht, die für viele Montessori-Schulen Existenz bedrohend ist. Unter dem Vorwand der Zwänge für einen ausgeglichenen Haushalt soll bei den 139 privaten genehmigten Volksschulen – 80 davon sind Montessori-Schulen – gespart werden, und zwar bei den so genannten Sachkosten, welche beispielsweise für notwendige Möbel, die Schülerbeförderung oder die Miete des Schulhauses verwendet werden. Aber mit den geplanten Einsparungen in Höhe von 6,5 Mio. Euro pro Jahr – das entspricht etwa 0,15 Promille, mit anderen Worten etwa ein 6.000stel des Staatshaushalts des Jahres 2010 – wird sicher keine Haushaltskonsolidierung möglich sein. 

Für unsere Schule sind nach derzeitigem Stand deutliche Verschlechterungen zu erwarten. Pro Jahr werden ansteigend in 5 Jahren ca. € 90.000 bis ca. € 190.000 fehlen, wodurch sich gezwungenermaßen das monatliche Schulgeld um etwa 20% auf € 300 erhöhen wird. Eine solche Erhöhung ist für die meisten Eltern unzumutbar! Vor allem erlauben wir uns auf das Sonderungsverbot hinzuweisen, welches den Schulen in freier Trägerschaft untersagt, aufgrund der Schulgeldhöhe Kindern aus weniger gut gestellten Familien den Zugang zu verwehren. Auf der einen Seite zwingt diese Gesetzesänderung die Schulen das Schulgeld der Existenz wegen zu erhöhen, auf der anderen Seite aber wird die zulässige Schulgeldhöhe gedeckelt. Das kann so nicht sein!

Ich fordere Sie deshalb als meinen Abgeordneten im Landtag auf, die geplanten Maßnahmen voll umfänglich abzulehnen. Sorgen Sie bitte dafür, dass das Kultusministerium mit unserem Montessori Landesverband eine einvernehmliche und für unsere Schulen auskömmliche Lösung erarbeitet.

Im Folgenden sind die geplanten Sparmaßnahmen kurz erläutert:
1. Reduzierung der Sachkosten

Von einer nicht nachprüfbaren Berechnungsgrundlage der Zuschüsse aus dem Jahr 2008 sollen 20% gestrichen werden. Bislang wurde der vergleichbare Mindestaufwand für Sachkosten an staatlichen Schulen zu Grunde gelegt und 80% davon als Zuschuss an die privaten genehmigten Volksschulen ausbezahlt. Es soll nun eine bayernweit einheitliche Pauschale gelten, die auch – wie bereits erwähnt – die Mietkosten für Schulgebäude beinhaltet. Wenn ein Schulträger ein Gebäude mit staatlichen Zuschüssen gekauft oder gebaut hat, erhält er neben diesen Zuschüssen auch dieselbe Pauschale wie ein Träger, der monatlich Miete zahlen muss, hier entsteht eine deutliche Schieflage, denn rund 75% der Montessori-Schulen haben Mietverträge.
2. Reduzierung der Schülerbeförderungskosten

Eine zweite Schieflage entsteht durch die geplante einheitliche Pauschale bei den Schülerbeförderungskosten. Da Bayern ein Flächenstaat ist, sehen die Beförderungskosten in einem Ballungsraum mit ausgebautem öffentlichen Nahverkehr deutlich anders aus als auf dünn besiedeltem Land, wo eigene Schulbuslinien zu finanzieren sind. Neben dieser ungerechten Gleichmacherei, sollen die Zuschüsse auch noch auf 80% reduziert werden, wobei heute schon kein vollständiger Ersatz stattfindet.

3. Wegfall des einmaligen Schulaufwands

Als Drittes ist der sogenannte einmalige Schulaufwand zu benennen, dieser soll zukünftig gar nicht mehr berücksichtigt werden. Bis dato ist es möglich, einmalige größere Anschaffungen (z.B. Ausstattung eines Chemieraumes, EDV-Raumes) oder bauliche Sanierungen über den einmaligen Schulaufwand abzurechen, wobei 80% der anerkannten Kosten ersetzt werden. Solche einmaligen Anschaffungen könnten bei der derzeit vorgesehenen Pauschale von den Schulen nicht mehr getätigt werden, da die Pauschale die laufenden Kosten nicht annähernd deckt. Das bedeutet, dass der einmalige Schulaufwand auch zukünftig separat beantragt werden müsste, um die notwendige Ausstattung sicherzustellen.

4. Reduzierung der Baukostenzuschüsse und 

Wegfall der Grundstückskostenzuschüsse

Die Situation eines gemeinnützigen Schulträgervereins ist nicht vergleichbar mit einer Kommune, die auf einem eigenen Grundstück ein Schulgebäude errichtet. Ein Trägerverein hat kein eigenes Grundstückk. Wenn in Zukunft die Grundstückskosten nicht mehr förderfähig wären, könnten auch keine neuen Schulgebäude mehr gebaut werden.

Der Fördersatz der Baukosten soll von 80 auf 70% gesenkt werden. Der Vergleich mit anderen Schularten ist nicht zulässig, weil die Volksschule Pflichtschule ist und bei Pflichtschulen höhere Fördersätze geboten sind. 

5. Reduzierung der Zuschüsse während der Karenzzeit für junge Schulen
Die Personalkostenzuschüsse für diesen Zeitraum von zwei Jahren sollen von 75 auf 65 % reduziert werden. Das kommt einer faktischen Errichtungssperre gleich. Die Volksschule ist Pflichtschule. Die Volksschulen in freier Trägerschaft bieten damit eine Grundversorgung an, die sonst der Staat bzw. die Kommunen leisten müssten. Es ist also nicht nachvollziehbar, warum ein Angebot, welches für den Staat (alle Ebenen inkl. Kommunen zusammen

betrachtet) kostengünstiger ist als eigene Schulen zu betreiben, verhindert werden soll. Unter diesen verschärften Bedingungen ist es nicht mehr möglich, dass neue Volksschulen in freier Trägerschaft gegründet und aufgebaut werden können. Hierdurch verhindert der Staat die mögliche Reduzierung der Bildungskosten. 
Übersicht der Maßnahmen

Dass eine Pauschalierung immer Gewinner und Verlierer mit sich bringt, liegt in der Natur einer Pauschale. Was die Staatsregierung hier plant, ist jedoch so schief, dass selbst diejenigen Schulträger, die von der Pauschale profitieren würden, diesen Gesetzesentwurf in Frage stellen.
	Maßnahme
	bis heute
	geplant

	Sachkosten
	80% der anerkannten Kosten
	80% von reduzierter Grundlage

	Schülerbeförderung
	bis 100%
	80%

	Einmaliger Schulaufwand
	80%
	0%

	Bau- und Grundstückskosten
	80% für beides
	70% für Bau und 0% für Grundstück

	Karenzzeit
	2 Jahre und 75% der Personalkosten
	2 Jahre und 65% der Personalkosten


Nach einer fünfjährigen Übergangsregelung will der Freistaat ganze 0,75 Promille des Haushaltsansatzes des Kultusministeriums von 2010 einsparen. Es geht um 6,5 Mio. Euro, für den Haushalt ein Klacks, für die betroffenen Schulträger aber ein Fiasko – und dies, obwohl der Ministerpräsident und auch der Kultusminister immer wieder beteuert haben, dass an der Bildung nicht gespart wird. 

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Erläuterungen darlegen konnte, welche schwerwiegenden Auswirkungen diese Gesetzesänderung für unsere und die Montessori-Schulen allgemein haben. 

Deshalb nochmals meine Bitte: 

Sorgen Sie dafür, dass das Kultusministerium mit unserem Montessori Landesverband eine einvernehmliche und für unsere Schulen auskömmliche Lösung erarbeitet.
Für Fragen und auch für ein persönliches Gespräch stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
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